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, RE P UB LI K 0 S TE RR E I eH' 
eu N DES MI NISTE R I UM FÜR. JU S T I Z 

GZ' 825.068/25-11.1/1994 

An das·' 

Bundesministerium für:' 

'. ·wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
. \ 

1010Wien 

Artenschutzgesetz ,1995; Entwurf; Begutachtung 

GZ 2~.022/41-1I/1/1994 

,. 
, Museumstraße 7 

A-1070Wien 

Briefanschrift 
, " A-1016Wien;Postfach 63· 

Telefon 
0222152 .1 52~0' 

Fernschreiber, 
131264 jusmi a' ; 

, Sachbearbeiter 

. Klappe 

Telefax 
·0222152 152/727 

. Teletex ' 
3222548 = bmjust . 

(DW) 

,D~s 'BundestTlinisterium.für Justiz b~ehrtsich, zu dem im Gegeps'tand 

bezeichneten Gesetzesentwurf wie 'folgt Stelldngzu nehmen: 
. - . ," . . r I 

I. Allgemeines: 

, ' 

.". 

1. Die vorgeschlagene R,egelung des § .11 ist aus der Sicht 'des BMJ abzulehnen. , 

Eine Kriminalisierung, von Verhaltensweisen i~t nach ,herrschender Über~eugu~g·nur dann" 

) \ 

',,' .... 
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vertretbar, 'Nen'n sowohl "Sfratwürdigkeit" 'als auch "Strafbedürftigkeit" und 

, "Straftau,gli chkeit'" vorl·iegen. Das hei ßt, daß da~ gerichtliche Strafrecht' nur dort eingesetzt 

werden soll, 'wo es -. gerade auch. infolge, des Nichtge'nügens ,weniger einschneidender 

'Mittel -wirklich'lInotw~ndig" e'rsch~i'nt und wenn, zu er:warten 'ist, daß es zu Verhinderung 
. . .' " 

bzw. Eindämmung der p6nalisierten Verhaltensweiserrauch tatsächlich eine wirksamen 

Beitrag leistE?n kann: Daßdiese\/OJau~s~tzungene~füllt si'nd, istden Erläuterung~n nicht .' 
\ ~'. . -'. . . :" , / - '. . / . ,- . . 

zu entnehmen; diese beschränken sich lediglich 'auf ,den Hinweis, daß "im Hinblick auf die 

.. Schwere der zu ahndenden Vergehen(; ... ) n~nmehr ~m vorliegendEm Entwurf eine' 

, ,geri6htlich zu ahndende Strafe vorgesehen" wird. Dies erscheintvorallem deshalb 

bemerkenswert, weilseitde,m Inkratttreten des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1981 zur 
" ' . . "". -

Durchführ~rigdes Übe'reinkomnlens vom 3. März 1973 über den internationalen Handel 

mit gefährdeten Ärten freilebenderTiere und Pflan~en, ·BGBI.Nr~ 189/198~, '~fn 2T April 
, , . 

. 1982 offenbar keine Mängel bei der Vollziehung der Bestimmun'gen des 
. ". " 

.... 

Artenschutzgesetzes'benanntwe'rd~n können, die die ~rf6rde~li~hkeit_einer gerichtlichen 
, , 

Strafbestimmung begründeri könnten. Hinzuweisen bleibt, daß Art,; VIlIZ 1 lit. ades 

'erwähnte'n Über~inkommens vom 3'. März 1'973 bloß Maßnahmen verlangten, die den" 

Handel mit nach dem Übereinkomme'n ges~hützten Exemplaren oder ihr~nBesitz oder' 

beide$ ahnden,. woz~ auch verwaltungsstrafb~stimrriu~gen hinreichen. 

2. Grundsätzli,ch sol.lte nach Änsicht des.Bundesministeriums für Jqstiznicht 

.. 'strafgerichtliche und Verwaltu,ngsstrafbestimmungen in einemParagraphen geregelt, " 

sondern'für jeden dieserBereichß unterschied,iic~e', mit entsprechende,nUberSChrifter! 
• ~ '. ' • -' "'., ~ .'. j 

,.' vE?rsehenen Strafbestimmungen vorgesehen werden. , ., 

.' ····1 .. 0erVoll$tändigkei·t halper ~ndOhn~,d,äß da~urch auf ~in Einyerständn'is de~ 
BungeSniinlst~rlqmsfür Justiz'zu einer g~~ichilichEm·StrCl.fbestimmung geschl~ssen . 
werden darf, seizu'§ 1,1Ab.~. 1'noch auf folgend.eshingewiesen: . . 

" , 

. " 

.1 ; 
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. f 1. Die Bezeichnung der Begehungsform'als"vorsätzlich" ist im gerichtlichen 

StrafrechtimHinblick auf § 7' Abs, 1 8tGB eritbehr'!ich. ,Fahrlässige Begehung ist nur. dann 

strafb~r,:wenn dies ausdrÜcklich angeführt ist. In'§,1l Abs: 1 Z 1 uT}dZ 2, hätte daher dq.s, 
. , '. 

Wort "vorsätzlich" zu entfallen, - , . 

1.2. Die Wendung "gewerbs- oder gewohnr'eitsmaßig" in § 11- Abs. 1 Z '1 ist der 

Terminologie des 8tGB, die nac~ Mögiichke!t beibehalten werdem sollte (siehe Pkt.31 der' 

. 'Legistischen Richtlinien 1990) fremd. Nach § 70 StGB handelt gewerbsm~ßig, wer" ," 

beabsichtig-t;.SiC~ durch' qie wiederholte Begehung derartigerstrafbarerHandl~;'gen'.eine 
fortlaufende -Einnahm~quelle zu verschaffen. Der Täter muß darauf abzielen (§ 5 Abs. i 

· StGB), dur~h di'e Wiederholung von Straft~ten des selben Deliktstyps ein fortlaufendes,' . - . - -

ci.h. entw~,der überhaupt ständiges oder aber doch fü(läng'ere Zeit wirkendes, Wenn auch .. ' 

· nicht ~n'bedlngt regelmäßiges Einkomme~·zuerlangen. Dabei,genügte~ nicht, daß der . , .~ " -' , .. ') . 
Täter nur g~leg~~tlich Lind'fallyveise derartige.Straftaten begehen 'und durcr einen 

VermögE3 r1'svorteil erzielen will; es muß:sich vielm~hr"Um eine fortlaufende Einnahme 

hand~in (vgl. LEUKAUF-'~TEI~JiNGER, StGB3', § 70 Rn 3 ff),pie in :Rede stehende 

Wendung sollt~ daher durch das Wort "gewe'rbsmäßig"~rsetzt werden, zUmal der 
. _", . -. • r • . ' 

. Allgemeine TE?il des StGB bei Verweis einerSache' in die Zuständigkeit der Gerichte' 

ohnehin anzuwenden ist. ' 

-, -' 

i .3. Der 'angedrohte Strafrahmen bis zu 5 Jahren Fre,iheitsstrafe entspricht nichLder . . . 

· Sys~ematik der Str,afrahmen des 8tGB, welch~s bei Fehlen einer Strqfuntergren,ze keine 
~ ~ ,'. " " 

.•... -höhere als ei'ne Höchststrafe von'3 Jahren kennt Andererseits erscheint die 
. . ", .. - , . ,~' \". '. . 

. Strafobergrenze unakzeptabel hoch. Sie :entsprich,t 'etwa jener für Körperverletzlmg mit 

schweren Dauerfolgen'(§.· 85' StGB) und Öberst~igt"die für Tierquälerei' (§22'2 StGB) 

vorgesehene um das Fünffach~. pie derTl Handlungsunwert der v'orgeschlagenen 

Straf'bestimmung a~ ehersten vergleichbare B~sti~mung des/§. 17des' '. 

, Außenhandelsg~setzes sieht etwa bloß' die 'Androhung einer Freiheitsstrafe bis ~u 2 . 
. . . . ; ..... . . , 

Jahren vor (allerdings bei alt~rnat.iver Androhung einer Geldstrafe): Na~h Ansicht des· 
" '. " ". ' . 

'Bundesministeriums für Justiz müßt,e daher,- s,oJerr"l überhaupt eine gerichtliche' 

Strafbarkeit in';; Auge gefaßt' wird - mit einer Strafobergr~nt(3 von.2Jahren Freiheitsstrafe 
, .. . , . (. . 

I, 

i' 

\ ' 

, 
J\ 
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(das'Au?langen z'u finden u~d auf die 'Möglichkeit der' kumulativen Verhängung. einer' " 
" ' , ' , ,', ( " ,', 

.Geldstrafe zu Verzichten sein. :. \. 

. \ ~ . . ·:l·' .- ' . '. . . '. 
1.4. Die Wendung ''' ... lebende Exemplare des Anhanges I oder des Anhanges C 

~ , <. , .. 

Te'il 1 ... "st91It eine vedassungsrechtlich bedenkliche "dynamische"~Verweisung auf die 

, , Verordnung (EWG) Nr..3626/82 dar, weH:damit der Inhalt der g~nannteriVerordn'ung uber ' 

,seinen eigenen Anwendungsbereich hinaus'erst Kraft der V~rWeisungim Bereich der' 

, ,gerichtlichen Strafbestimmung, normative Geltung ,erlangt. Wenn schon: zu, LaS~e(l der 

Bestimmtheit' der gs'richtlichen Strafbestimmung in Abkehr vom gelte'nden ' 
, .. 

Artenschutzge~etz 8.\.Jf die Normierung von Begriffsbestimmuogeh 'verzichtet wird, sollte' 

daher zumi~dest eine statische,Verwelsung auf die E'G-Verordnung vorgesehe'n 'werden 
• j ~ • ,. > • • I '. . . 

(der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, da!3 es zur leichteren Auffi~d~arkeit de~" 
" Publikaiion'der'EG-Verordnung ?ngebracht erschiene, zumindest i~, d~n Erläuternden 

Bemerkungen die Num'mer des Amtsbl~ttes der Stamnifassung sowie der letzten 
. { .' '.' ~ . . 

Novellierung zu zitieren). ' 

• .' • • r • 

1.5. Bei der vorgeschlagenen F,ormulierung des,§ 11,Abs. 1 Z 2 bleibt unklar, ob' 

die 'Wendung " .. : in den ~ällen der Z 1" .... " auch das subjektive Tatb~standsele~ent der' 
.' ~ I '. 

"Gewerbsmäßigkeit" umfaßt, von dem allerdings' die FormUlierung der 

Verwaltungsstrafbestimmung des §'11,AbS; 2Z2sowie die Erläuterungenzu §11 Abs, 1 

auszugehen ,s'cheinen. Demver.tassung~rechÜichen Bestimmtheitsg'ebot einer 
. , . '. ,),' 

'Strafbestimmung entsprechend $611te hier eine eindeutigere, Formulierung gewählt, ' 
, • \', . • ' ' • . :..... . !, "1\ 

werden. 

. i ' 
, <' 

1.6. Da n'ach §15 Ab~. 1, StGB,di~ $trafdrohungengegen ~orsätzliches Handeln 

, , nicht nurfür die ~oll.endete Tat, 'sondern auch für den V~rsuch und fü'~ j~de Beteiligung an 

einem Versuch geiten; e'rüb~rigt sich di'e ausdrÜckliche Erklärung der Straf'barkeit des ' 

, Versuches'in § 11 Abs. 1.', 

\ 
" 

.'.' 
: \~ . 

" , 

r ' 
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,1.7. S~weit ~ine gerichtli9he Strafbestim~lJng (dennoch) als un~erzic~tbar 
angese'hen wird, wäre da'her folgende Formulierüng'des § 11 Abs: 1 denkbar:" 

.' , . , . 

"§ ,11. (1 )Wecgewerbsmäßig", 

( . 

. j. 
, "\' 

J. 'lebende E~emplare des Anhanges I oder des Anhanges C Teil 1 der Verordnung 

(EWG) Nr. 3626/82 'des Rates,' ABI, Nr: 384, odereip nach/§S' dieses BundesgesetZes ) , 

'gleichgestelltes Exemplar ohne die nach die~em Bundesgesetz oder nach dem 
. , ..., \ ' ".. , " , 

. unmittelbar anwendbaren Recht der Europäischen Union erforderliche Genehmigung oder; 

, Bescheinigung ausführt, wieder ,ausführt; einführloder durchführt oder " ", ". 

2. d~rch unrichtige, oder unvollständige ~ngaben eine nach qiesem Bundes,gesetz ' 

. 6dernach'dem 'unmittelbar anwen~bareÄ ,Rechtider- Europäis'chen Union ecforderlich~ . 
Genehmigung ioder BE3scheinigungerschleicht ~der das Vorl,iegen der 

Genehmigungsfreiheit vortäuscht.. 

, istvom Gericht rt,it Freiheitsstraf~'bis 'zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 

360Tag~ssätzenzu'bestrafen," ' 

, I 

2. Zu § 11 Abs.2: 

/ 

'2.1. Nicht nur gerichtliche, sondern auch verwaltungsrechtliche Strafbestimmungen 
\ -' . .' - . . . ,- . , 

vermeiden im allgemeinen, in den Ta~best~nd die WendunQ aufzunehmen, daß 'sich de~ 

Täter einer Straftat "sch~ldig" gemacht-hat. Die, Erfüllung d,erTatbestandsmerkmale . 
. I' " . , 

indiziert zwar die Schuld desTäters,-doch kennen sowohl das gericl)tliche wie das 

'Verwal~ungsrecht SChiJld~usschließungsgründe.'in einem Stra~erfa~~en ist' deshalb von " 

der Behörde einerseits zu prüfen, ob der Tatbest~nd erfüllt ist und andererseits, ob der 

Täter auchschuldhaft geh,and~lt hat oder ihm zB'ein (ents~h~ldbarer)lrrtum zugestandeq 
. .' '.' . , 

.,' ' 

,I 

\ 
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w~rden.rnuß oder er zurechnungsunfätlig ist. Es wir~d€lher,vorgeschlagen, statt der 
'" , 

Wendung "macht' sich ... schuldig;' die' Formufierurfg"begeht'eine Verwalt~ngsübertretung'" . '\ , . ; 

zu verwendeh; 

" . 

, , . 2.2. Bei der vorgeschlagenen Formulierung des §'11 Abs. 2 Z lbleibt mangels" 
. . . . '. 

Begriff.sbestimmungen u~klar,'~asunt~r der Wendung "; .. ein Exe~plar, eit:1en'Teil öder ~' 
" '. I 

,',; 'ein Erzeugnis· ... "'zUverstehen i~t Zur Erzielung der erforde'rlichen Bestimmtheit der 

StrafbE3~timmi.mgmüßte,daDer zUrT)ind~stauf den_ ~rtike, I des.in de'r Anlage.A der . 

. Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 wiedergegeqenenÜhereinkommens verwiese,n werden.' . 
, ,. , . '. .. ... ' , .', - , . ~ ~, .". . 

~, ': 
, . 

2.3. Nach § 5 Abs. 1 VStG genÜgtzür Strafbarkeitfahrlässiges Verhalten, wenn " 
'. ..': '. '. .', . ". \' 

" eine Verwältungsvorschrift über das Verschulden_ nicht anderes bestimmt. Während zur 
. . ' \ " .' '.' ' . . -

Strafbarkeit der Ver'Naltungsübertretungen nach§ 1'1 Abs. 2 Z 1 unter Z3 fahrlässiges 
. '. ". ..' .' 

Verhalten genügen soll, wird ~ür d!e Strafbarkeit derVe'rwaltungsübe.'rtretung miCh §1 t .. 
. • I ~ • .. " . 

Abs. ~ Z 2 vorsätzliches Handeln vorausgesetzt. Die Sinnhaftigkeit dies~r Unterscheidung 
• r ". , -. • 

sollte überd?chtw~rden. Uberdies ~rgibt die Wendung "dieses Bundesgeseties" (n der Z 
.' '. ',' . , ' 

; ... " 

',3 keinen Sinn undhä~te.zu entfallen.', 

2.4. Unter Berücksichtigung' der vorgebrachten Einwände wird folgende 
", . \. .', . '., 

Formulierung vorgeschlagen: 

/ 

,"(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einerindie'Zuständigkeit der ,Gerichte . 

fallenden strafbaren Handlung bildet, beg'~hteine Verwaltungsübertretüng, wer( .... ~)und 

istvon der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 500'000,S zu bestrafen. Der '. 
. ' . .' - . . ' / 

, Versuch ist strafbar." 

, " 
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, , 3. Zu §,11 Abs.3: 

3'.1. Die Erläuterungen zu § 11 Abs., 3, bi$ 1 0 b~schränken sich auf,den knappen 

Hinweis, da0 diese Bestimmungen j~nen im Ärten'schutz~ese.tz 1981 entsprechen~ ohne 

zu, berücksichtigen, daß sie nunmehr auch von den, Gerichte.n anzuwenden wären. Diese' 
. , 'I • - . ' 

haben jedoch die B,estimmungen' derStrafprozeßord~ung anzuwe'nden, die 'tur die ',' 

, ',) BeSChlag!1~hme ,und den ver.fall·eigene.verfahr~nsbestimmUngen vorsieht (§§ 98, 143; 

443 ff.).DieserMangel wird insbesondere dort deutlich, wo auf die 
, . - . " . \ . 

, _-. I 

Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 (!) verwiesen wird (vgl.·§ 11 Abs. 9). Die . . \. .. ' 

,Verf~hrensbestimmungen 'des § ,11 Abs.' 3 bis 10 müßten daher gänzlich neu formuliert 
, ' !, .. ' ' , \' 

~, werden, wobei eine Ahlehnu"ng an die §§ 17 unq j 9 FinStrG sowie die ,entsprechencjen 
".. , I, ' , ," " , ,,' 

Verfahrensqestimmungen (für das gerichtlicheV~rfahren) ~,er §§ 197, 206 und 229 

'_ ,FinStrG ra.tsam ersc'hiene. 'Ein Form'ulierungsvorschlag wird durch einen Vertreter'd,es 
. '. . . . 

: Bundesministeriumsfür Justiz bei der,,'interministeriellen Besprechung~m 30. Jähner1994 
'. , ~. -. . . 

unterbreitet werden. . .... 

4. Zu § 12, 

,'In die Bestimmung üb,er die Vollziehungdieses Bundesgesetzes wäre'a~gesichts ' 

, des §11 Abs.1 auch der Bundesminister für Justiz aufzunehmen. ,,' 
. '. I I,' '. 

, I 
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,5.Zu§ 15: 

, Dqs Bundesgesetz vom ,1. Jüli 1.981 zur Durchführung des Übereinkommens vom 

3. März 1,973 über äeninternation~ren Haqdel mit,gefährdeten Arten frelle'bender Tiere, 

und Pflanz~n, wäreri'chtig mit "BGBLNr~.'189/1982 zu zitieren.' ' " ... , . 

. : . 

\ , 

/ ,. 
\ 

11. Jän'ner1995 

Für dEm Bundesminister 
, 

,I 

TIEGS 

,e 

" 

, \ ~ 

('. 

--,., 

, r 

,\ 

I, 

t, 

i, 
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